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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage des Abgeordneten Dr. Marco Genthe (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Justizministeriums namens der Landesregierung  

Überlastung der Gerichtsbarkeit aufgrund der COVID-19-Pandemie 

Anfrage des Abgeordneten Dr. Marco Genthe (FDP), eingegangen am 06.05.2020 - Drs. 18/6446  
an die Staatskanzlei übersandt am 14.05.2020 

Antwort des Niedersächsischen Justizministeriums namens der Landesregierung vom 15.06.2020 

Vorbemerkung des Abgeordneten

Das Landgericht Hannover erwartet, dass aufgrund der Einschränkungen zur Reduzierung der Zahl 
der Neuinfektionen mit dem Coronavirus die Zahl an Schadenersatzklagen gegen den Staat in zu-
nehmendem Maße ansteigen könnte. Diese Erwartung teilt auch das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht (OVG). Zurzeit sind ca. 250 Verfahren bei den Verwaltungsgerichten anhängig, die im 
Zusammenhang mit Infektionsschutzmaßnahmen stehen. Ein Großteil richtet sich in Form von Nor-
menkontrollverfahren direkt gegen die Verordnungen der Landesregierung zur Eindämmung des In-
fektionsgeschehens. Am OVG in Lüneburg ist derzeit ein ganzer Senat ausschließlich mit sogenann-
ten Corona-Verfahren beschäftigt. 

Der Präsident des Landgerichts Hannover betont, dass viele Entscheidungen, die Infektionsschutz-
maßnahmen betreffen, abschließend erst vor dem Bundesverfassungsgericht entschieden würden. 

https://www.focus.de/regional/hannover/justiz-landgericht-hannover-erwartet-flut-von-schadener
satzklagen_id_11937943.html 

https://www.sueddeutsche.de/panorama/justiz-hannover-schon-250-corona-verfahren-bei-verwal
tungsgerichten-im-land-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200429-99-882535 

Die Arbeit der Landesregierung an der Bewältigung der Corona-Krise soll durch diese Anfrage nicht 
behindert oder erschwert werden. Soweit die Beantwortung der Fragen vor diesem Hintergrund nicht 
innerhalb der üblichen Frist erfolgen kann, erwarten die fragenden Abgeordneten eine entspre-
chende Rückmeldung durch die Landesregierung. 

1. Teilt die Landesregierung die Einschätzung der Verwaltungsgerichte, dass aufgrund der 
verordneten Infektionsschutzmaßnahmen eine Prozesswelle zu erwarten ist? 

Ob eine Prozesswelle zu erwarten ist, lässt sich derzeit noch nicht vorhersehen. Die weitere Entwick-
lung bei den Eingängen bleibt abzuwarten.  

2. Ergibt es aus Sicht der Landesregierung Sinn, Prozesse im Zusammenhang mit Verord-
nungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bei einem Landgericht zu bündeln? 

Über Entschädigungsansprüche nach den §§ 56 und 65 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und 
über Erstattungsansprüche nach § 56 Abs. 4 Satz 2, § 57 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 3 sowie 
§ 58 Satz 1 IfSG wegen hoheitlicher Maßnahmen zur Infektionsverhütung und -bekämpfung ent-
scheiden die ordentlichen Gerichte (§ 68 Abs. 1 IfSG). Hierzu sieht das IfSG die Möglichkeit der 
Zuständigkeitskonzentration nicht vor. Eine besondere Zuweisung dieser Streitigkeiten wäre nur un-
ter den Voraussetzungen des § 13 a des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) möglich. Ob - und 
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gegebenenfalls in welchem Umfang - eine Zuständigkeitskonzentration gegenüber der Gewährleis-
tung einer bürgernahen Justiz und - gegebenenfalls - den Kenntnissen der individuellen örtlichen 
Verhältnisse den Vorzug verdient, lässt sich derzeit nicht abschließend beantworten. 

3. Befürchtet die Landesregierung, dass eine coronabedingte Mehrbelastung der Gerichte 
zu Verzögerungen in anderen Prozessen führt? 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden organisatorischen Änderungen 
wird der normale Arbeitsablauf in den Gerichten beeinträchtigt. Dies wird zu einer Verlängerung der 
Dauer der anhängigen Verfahren führen, dessen Umfang gegenwärtig jedoch noch nicht abgeschätzt 
werden kann.  

4. Denkt die Landesregierung über Maßnahmen nach, die Gerichtsbarkeit gesondert zu un-
terstützen? Wenn ja, welche Maßnahmen werden diskutiert? Wenn nein, warum nicht? 

Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 3 wird Bezug genommen. Die Landesregierung beobachtet 
laufend die Geschäftsentwicklung in sämtlichen möglicherweise betroffenen Bereichen. Erforderliche 
Maßnahmen könnten entweder im Rahmen des vorgesehenen 2. Nachtragshaushalts 2020 oder bei 
der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 umgesetzt werden. Eine abschließende Entschei-
dung der Landesregierung wurde hierzu bislang nicht getroffen. 

5. Vertritt die Landesregierung die Meinung, dass die Einführung einer Individualverfas-
sungsbeschwerde in Niedersachsen zu einer Beschleunigung von entsprechenden Ver-
fahren führen würde? Wenn nein, warum nicht? 

Maßgeblich für die Dauer eines gerichtlichen Verfahrens sind neben dessen Komplexität zuvörderst 
der Geschäftsanfall an einem Gericht sowie die Anzahl des dort vorhandenen (Richter-)Personals.  

Bei der Individualverfassungsbeschwerde handelt es sich um einen außerordentlichen Rechtsbehelf, 
der grundsätzlich erst nach Erschöpfung des Rechtswegs eingelegt werden kann. Die Individualver-
fassungsbeschwerde ist derzeit zum Bundesverfassungsgericht möglich; eine Individualverfassungs-
beschwerde zum Niedersächsischen Staatsgerichtshof ist hingegen gesetzlich nicht vorgesehen. 
Strukturell wird durch das Institut der Individualverfassungsbeschwerde die Gesamtdauer bis zur Be-
friedung des Rechtszustands nicht beschleunigt, sondern verlängert.  

Die Landesregierung kann nicht erkennen, inwieweit die Einführung einer Individualverfassungsbe-
schwerde zum Staatsgerichtshof (neben dem bestehenden Institut der Individualverfassungsbe-
schwerde zum Bundesverfassungsgericht) zu einer Beschleunigung gerichtlicher Verfahren führen 
würde.  

(V  
erteilt am 17.06.2020)
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